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3 * 3Proviirzialblatt
b e r badischen P sa l z ge as s ch - f t

35 . Mittwochsden 2^ September 1807.

Landesherrliche Verordnung .
Standesherrlichkeits - Verfassung in dem Grvßher -

zoglhum Baden betr .
-ilSii ' Karl Friedrich von Gottes Gna¬
den , Großherzog zu Baden , H - rzog zu Jäh¬
ringen u. s. w . Oder , und Erbherr zu Fürsten¬
berg , Baar und Skühlingen , samt Heiligen¬
des , Hauße » , MöSkirch , Hchenhöven , Wil -
denstein und Walvöberg ; zu Leiningen , Mos -
bach fauit Miltenberg , Amorbach , Düren ,
Bischofshcim ; tzarthelin und Lauda ; zuKlett -
gau ; zu Thengen ; zu Krauthcim , zuWerth .
heim ; zu Neidenau und Billigheim , auch
Hagnau 41, s. w ."

Wir finden uns bewogen , die künftigen
staatsrechWMe » Verhältnisse , der durch die
rheinische tKndeSakte Uns zugewandten ehe .
mal 'ge » deutschen NeichSsürsteu und Grafen
und ihrer mediatisirtcn Gebiete , nach gesche¬
hener anSsührlichen Prüfung ihrer UnS vorge .
tragenen Wünsche und Erinnerungen in Fol¬
gendem endlich zu bestimmen :

§ . i . Diese Standcsherrcn sind als Staats¬
bürger zu betrachten . Statt persönlicher Hul¬
digung hat das Familienhaupt , oder , falls
dasselbe minderjährig ist , dessen Vormund¬
schaft durch eine eigenhändig zu unterzeichnende
Subjektlonsurkunde sich und seine sämtlichen
Familienglieder zu verpflichten

„ UnS als dem souveränen Landesfürsten und
dereinst Unfern Reglerungönachfolgern ge >
treu und gehorsam zu seyn , und alles das
zu thun und zu laßen und abzuwenden , wo¬
zu sie als getreue Staatsbürger gegen UnS
und Unsere RegierungSuachfolger verpflich¬
tet sind . "

*
§ . 2 . Sie erhalten alle jene persönliche »

Rechte und Vorzüge , welche in Unser » Lan¬
den der ersten Klasse des Atzels wirklich zu «
stehen oder künftig zustehcn werden .

§ . 3 . Ste könne » diejenigeis -Titel und Wap¬
pen fortführen , welche sie vor ihrer Unterwer¬
fung gehabt haben » nur mit Hinweglaßung
aller jener Prädikate und Zeichen , welche auf
das ehemalige deutsche Reich Vezuaj . haben ,
oder welche sie als Regentxn des LaydeS be¬
zeichnen , oder welche auf ab - ctrctenemberrhei »
nifche , nicht den Stamm - Namen bezeichnen¬
de Besitzungen Bezug haben . Sie können sich
demnach nicht Reichsfürsten , Reichsgrafen ,
sondern nur Fürsten , Grafen , nennen ; sie kön¬
nen den Veisaz : regierende und von GotreS
Gnaden : nicht gebrauchen . Der ersten viel¬
fachen Person : Wir , können sie sich nur In
Schriften und Handlungen bedienen , die nicht
mit UnS oder Unfern Behörden verrichtet und
an Uns oder an diese gerichtet werden .

§ . 4 . In ihren Schriften an die oberste und
die mittlere LandeSstellen sollen sie sich nach
dem für andere Unterthanen vorgeschriebene »
Ceremoniel richten . Auch werden diese Stel¬
len In den Erlassen an sie eben derselben

'
For¬

men , wie bei andern Unterthanen , jedoch un >
ter Beisetzung des Worts : Herr : ohne wei »
lereS Prädikat , sich bedienen .

§ . 5 . Ihnen wird ans Verlangen eine Eh¬
renwache von Unserm Militär an allen denje¬
nigen Orten ihrer Standesgebiete , wo Mili¬
tär in Garnison ist , verwilligt . Gleiche Ver -
zünstignng genießen auch die Wlttwen der
Häupter der standeSherrlichen Familien . Den¬
jenigen Standröhrrren , welche die Bewachung
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durch chre Jager oder eigene Bedienstete auf
ihre eigene Kosten einer landesherrlichen Eh¬
renwache vorziehen , blEt die Haltung eines
solchen eigenen Trabantenkorps von LZ . blS
) O Man » frei gestellt .

§ . 6 . Indem Kirchengebeth kann , wo es
tziöher im Stanveögeb

'
iete üblich war , des

Slandesherrn und seines Hauses nach Uns
und dem Unsrigen erwähnt werden . In der
Gebethsformcl aber findet eine nähere Spezla -
Lsirung der standesherrlichen Familienglieder ,
als bei Unserm Hause üblich ist , nicht Statt .
In Trauerfallen der standeöherrlichen Familie
wird das Kirchengeläut und die Saitenspiels »
«lnstelkung im Srandesgebieke halb so lange
als bei gleichen Fällen in Unserer Hamilie be«
billigt .

§ . 7. In Betreffihres ständiges Aufenthalts
giebt die bestimmte Verordnung des § . gr . der
Bundesakte Mas und Ziel . Einen temporä¬
ren Aufenthalt außerhalb der dort benannten
Lande nKcden Wir Ihnen auf Ansuchen nicht
erschweren . Gleiche Wahlfreiheit , mit den¬
selben Beschränkungen , haben sie in Ansehung
des Eintritts ln ftemde Dienste . Gegen Staa¬
ten , welche etwa andere Grundsätze aufstellen
« nd die Standesherren nöthigen wollten , in
ihnen ihren Wohnst ; aufzuschlagen , oder ihnen
« usschlleßüch ihre Dienste zu widmen , behal .
ten Wir UnS erforderlichen Falls die Erwie¬
derung dieser Grundsätze vor .

§ . 8 . Ihre bisher bestandene Famillengesetz «
- leiben in ihrer Kraft , so weit sie mit der Bun¬
desakte und Unseren Landesgesetzen verträglich
find . Doch unterliegen dieselbe alsdann , wann
pe im Ganzen oder In einzelnen Stellen vor
Gericht gebraucht werden wollten , vorerst ,
«he darauf gesprochen werden kann , zu Prü¬
fung ihrer StaatSunverfänglichkeit Unserer lan¬
desherrlicher Einsicht und Bestätigung . Auch
in Zukunft bleibt den Standesherrrn ihre Fa -
rnilien » Autonomie , aber die künftigen dahin
gehörigen Statuten müße » , wann sie gültig
ftyn sollen » jedesmal sogleich Uns zur Prü »
ftmg und Bestätigung vorgelegt werde ».

§ . 9 . In allen , ihre Personen und Familien
betreffenden Gegenständen der Nechtöpolizei

oder der willkührlichen Gerichtsbarkelt stehe «
sie unter Unserer und UnserS Jusiizministe -
riumS oberster Leitung . Obsignationen , In¬
venturen und Theiluiigen bei Sterbfäüen in
der standeöherrlichen Familie werden von ihrer
Justizkanzlei be '

vrgt , müßen aber zur Ein¬
sicht und Genehmigung an Unser Jusiizministe -
rial - Departement eingesendet werden , welches
die hieher gehörigen Anfragen , so lange kein
Rechtsstreit darüber entsteht , zu entscheiden
hat . Ihm steht auch die obecvormundschast «
liche Obsorge über minderjährige und solche
Staudesh rren . die »ach den Gesetzen zu be¬
vormunden find , in dem Maße zu , wie sie
von Unser « HoftarhSkolleglen über kanzlcisas -
sige Personen und ihre Familien auSqeübt wird .

§ . 10 . In streitigen Rechts achen werden
die Standesheuen , rüksichtlich ihres Perso¬
nal - Gerichtsstandes , wie Unsere prtvllkgbne »
sten Staatsbürger , nämlich -rie die oberste »
Staalödiener , behandelt . In Realsachen al¬
ler Art stehen sie als Beklagte in erster In¬
stanz unter dem Hofgericl ' t der Provinz , wo¬
hin ihre Besitzungen gehören . Eden diesen
Gerichtsstand haben Ihre Domlmalkanzleien .

Z. l i . In Polizelsachen haben die Standes -
herren , wie andere UmertbanenMb Polizei «
Ge >etze zu beobachten , und die uebertrerun ,
gen derselbe » , dir von Mitgliedern ihrer Fa ,
willen innerhalb ihrer Standesgebiete began¬
gen werden , vermöge dieses Unsers bestaudi -
gen Auftrags , zu rügen . Die Standesherren
selbst unterliegen für ihre Person innerhalb ih¬
rer StandeSgebieke keiner ständigen exekutiven
Polizeigewalt , sondern sie sind nur Unsallein
und denjenigen , die Wir «rwa I » Vorkommen -
den Fällen besonders bevollmächtigen werden ,für polizeiwidrige Handlungen verantwortlich .
Außerhalb ihrer Standesgebiete stehcn die
Standesherrrn und ihre Familieiiglleder unter
denjenigen polizeilichen Obrigkeiten , denen
Unsere privilegirtcsten Staatsbürger daselbst
unterworfen sind »

§ . ia . In peinlichen Fallen setzen Wir für
die Häupter der standesherrlichen Familien ,mit Ausdehnung auf Ihre Gemahlinnen und
Kinder während den Lebzeiten ihrer Garte»



und Vater , kn Gemashekt des § . 28 - der
BundeSakte , folgendeAusübungsart desAusträ -
gal - Privilegiums fest : der Beschuldigte be¬
nennt z Standesherren , die in Unfern Landen
Standesgebiete besitzen . Jeder derselben er ,
nennt 2 subeelegirke Rache aus Unfern Unter -
rhanen . Wir wählen den Präsidenten . Das
Gericht ernennt seinen Mtuarius und 2 Unter »
suchungtkommiffarte » . Diese können nicht zu¬
gleich Mitglieder des Gerichts seyn . Sie In -

'

struiren den ganzen Prozeß unter der Leitung
des Gerichts . Der Präsident ernennt den Re .
und Korreferenten unter den Rathen . Das
Unhel wird In Unser Justizministerium zur Be¬
stätigung elngescndct . In Fällen , wo nach
Unser » Landesgesetzen die Berufung von Ur -
tl eilen der Hofgerichte ans Oberhofgericht ge¬
hen kann , steht diese den Verurthcilten frei .

Die gegen die Standeöherren etwa ndthigcn
polizeilichen Masregeln in Kriminalsachen wer¬
den in gewöhnlichen , jedoch ihrem Stand und
Ansehen angemessenen Wegen auf Anordnung
Uilscrs Jnstizdepaucments , oder wann eilige
Fälle Vorkommen sollten , der Provinzialregie -
runge » ergriffen .

§ . iz . Alle Privilegien und Freiheiten , wel¬
che cic Standesherren unter ihre » vormaligen
Verhältnissen zum deutschen Reiche genossen
naben , können nur durch Unsere Bestätigung
iünstig eine Wirkung haben . Außerdem sind
sie als erloschen anzusehen .

§ . 14 . Die repräsentative Gewalt gegen an¬
dere Staaten kommt einzig Uns als dem Sou¬
verän zu . Keinem StandeSherrn ist demnach
erlaubt , an auswärtige Regierungen Agenten
mit diplomatischen Karakter abzuscnden , oder
solche von Auswärtigen bei sich anzunehmen
und mit ihnen zu » nterhandcl ». WaS sie an
auSwärtlze oberste Staatsbehörden zu bringen
habe » , sollen sie Uns anzeigen , wo Wir sie
sodann durch Unsere Gesandtschaften werden
vertreten laßen . Unter dieser Beschränkung
sind abkr jene Angelegenheiten nicht begriffen ,
welche sie mit auswärtigen Staate ^ rücksicht¬
lich ihrer darin liegenden Besitzungen zu ver¬
handeln haben .

§ . iz . Die Leheuherrschaft über dle Stan »

desherren , welche Unfern alten Landen und
jenen , die Wir durch den Reichsfrledens -Re -
zeß von 1333 . oder durch den presburger
Frieden erlangt haben , anhängt , und inner¬
halb Unscrs souveränen Bundesbezirks auSzu »
üben Ist » soll ferner fortbestehen . Eben so ge¬
bührt Uns nunmehr innerhalb Unserö souveiä »
nen Staats die Lehenherrschaft über alle bis¬
herige Akrivkehen auswärtiger Souveräns so¬
wohl , als des vormaligen deutschen Reichs .

Ausnahmsweise hievon begeben Wir UnS
zum Bvrtheile der Standesherren der Lehen »
Herrschaft in Betreff derjenigen Lehen , welche
in den zu Unserm Staate gehörigen Theilea
des vormaligen schwäbischen und fränkischen
Kreises gegen dle Oesterreichische Monarchie
im Ganzen oder gegen nicht abgetretene kai¬
serlich - österreichische Provinzen Lehcnspflicht
auf sich getragen haben .

Die Standeöherren haben dle Lehen , wor¬
über nach dieser Deklaration die Lchenherrschast
UnS zugefallen ist , binnen der gesezlichen Frist
vou l . Jahr 6 . Wochen und 3 . Tagen , von
ihrer Publikation a » , unter Einsendung de -
ältesten und jüngsten Lehenbriefs und eines
Verzeichnisses aller Lchenstücke bei Unserm Ju »
stizmtnisterial « Departement als Lehenhof ge»
bühreud zu muthen und alle übrigen Erforder¬
nisse zu beobachten .

§ . 16 . Alle nach dieser Deklaration der Sou¬
veränität zngefallene Rechte und Nutzungen
können nicht mehr Gegenstand eines Lehens
seyn , so fern Wir sie nicht neuerdings zu ver¬
leihen gut finden . Sie werden demnach jezt
gleich Uns zngeeigliet und bei künftigen Be¬
lehnungen aus den Lehenbriefen auögeschle -
den .

§ . 17 . Den Standeöherren bleiben die Aktiv «
lehen , worüber sie zur Zeit der Bundesakte
die Lehenherrschaft rechtmäßig besessen habe »,
iuuerhaib Unserer Lande in so weit , als da¬
mit nur Güter , Renten und Rechte , dle sie
selbst als Eigenthnm besitzen könnten , verbun¬
den sind . WaS von denselben zur Souveräni¬
tät gehört ( § . 16O daS fällt Uns zu . Den
Standeöherren wird die Art und Weise der Be¬
gebung ihrer Ablivlrhen , so wett sie Unsen »
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Landes - und demnächst ergehenden Lehensge - ,
setzen gemäß ist, , überlaßen . Sie können also !
auch ihre Lchenhöft beidehalren ; diese können ;
aber ferner keine Jurisdiktion in streitigen Le»
henssachcn auSüben , welche nichr durch die
Sanktion der neuen Lehmskonstirution besia
tiger wird .

tz. i8 . Die Unterthanen in den Standesge¬
bieten haben ihrem jeweiligen Souverän , nach
anregender Forme ! , den Huldigungseid zu
leisten . Der jeweilige Standesherr ist befugt ,
sie nack der weiter anliegenden Formel für sich
ln Pflichten zu nehmen .

§ . ly . lieber die Personen , Unterthanen ,
Ortschaften und kanzleisaßigen Güter derjeni¬
gen Kavaliers , welche bisher ganz oder rück»
sichtlich einzelner HoheitSrechte den Stanvcs -

herren unterworfen waren , hört künftig alle

obrigkeltiiche Gewalt derselben , welchen Na¬
tur » und Umfang sie auch immer gehabt ha¬
ben mag , jedoch einsweilen noch mir Ausnah¬
me der cenlbaren Berechtigungen ( § . 23 .) auf .
Diese Kavaliers und ihre Besitzungen treten in
diejenige Verhältnisse ein , in welchen der vor¬
mals unmittelbare Adel in Unserm Souverä -
nen -Sraat künftig bestehen wird .

§ . 20 . Die Gcsezgebung in allen ihren Thei -
len ist ein Uns allein innerhalb Unserer Lande

zustehendes Recht .
Den Standesherren bleibt jedoch dle Be -

fugniß , Gebothe und Verbokhe in Gegenstän¬
den , welche dle ln ihrem Wirkungskreis lie¬

gende vollziehende Gewalt betreffen , innerhalb
ihrer Standesgebiete zu erlaßen .

Ferner steht es ihnen ftei , ihren Dienern
Reglements und Vorschriften über ihre Amts¬

führung rücksichtlich solcher Gegenstände , wel¬
che die Verwaltung ihrer Patrimonial « und

Eigenthumsrechte betreffen , zu erthciien , z . E .
über die Herrschaftsrovndcn , die Jagden , die

Fvrstbrnutzung und dergleichen .
Diese Gebothe , Berbothe , Reglements und

Verfügungen können jedoch niemals Unser »
LandeSgefezen entgegen seyn , wo dieses jezt
oder künftig wäre , verfallen sie von selbst .

Die dermalen in den Srandeögebtcten be¬

stehenden Gesetze uud Verordnungen behalten , !

so lang Wir sie nicht ausdrücklich aufheben ,
oder etwas verordnen , was folgweise ihre Un¬
wirksamkeit mit sich bringt , ihre verbindliche
Kraft .

§ 21 . Die Publikation der Gesetze geschieht
in den Staudeszedieren ganz aus die nemliche
Art , wie in Unfern übrigen Landen .

Z . 22 . Das Recht , Guadcnbriefe oder Pri¬
vilegien zu erthciien , gebürt Uns allein : das
Nachsichts - oder DispensalionSrecht hingegen
gestatten Wir den Standesherren der Regel ,nach in allen Fällen , wo die erekuttven Be¬
hörden oder Unrerpolizei » Stellen Unserer Ck»
genthumslande dasselbe auoüden können . Auch
wollen Wir solches ans alle Wauderdispeusatio -
nen und auf die Alrerdlspensationen all estec -
tum miöenßi , vom vollbrachten ig Jahr
bei Weibspersonen und 20 Jahr bei Manns¬
personen an , auSdehnen , rücksichtlich dieser
lezreren aber muß jedesmal zuvor bei der Mi¬
litärbehörde die Misizdispeusation eingeholt
werden .

§ . 2Z . Die Jurisdiktion ln bürgerliche »
Rechts - und polizeilichen >L- traf - auch Ehe »
fachen ist künftig über amr >säßige Personen
und Sacken i» eben dem GewaltSiimfang von
den siandesherrlichen Aemtern zu verwalten ,
wie sie von den Aemrern Unserer - alten Lande
in ihren Eerlchtsbezirken besorgt wird . Je »
doch kum sich in der Regel ihr Wirkungskreis
nie weiter als auf den Umfang der Standesge -

I biete und in solchem nur aus ihre Angehörige'
und Fremde nicht aber auf Unsere Diener und'
Angehörige erstrecken . Ausnahmsweise laßen
Wir die von den Srandesherren und in ihrem
Namen bisher ausgeübte cenkbare Rechte in
rikterschaftlichen und andern Ortschaften Unse¬rer Lande außerhalb der Slandesgeblete einst¬weilen noch forlbestehen , bis Wir - nach nähe¬
rer Erforschung der Centverhälliiiffe , die Cent »
Verfassungen ganz aufzuheben im Stande seynwerden .

In Kriminalsachen gehört nur die Instruk¬
tion der Prozesse unter der Leitung der ein -
schlagenden höheren Gerichtsbehörde den stan¬
desherrlichen Aemtern . Die Grenzen der bür¬
gerlichen Straf - und der K ' tminalfachkn be»



stimmt » sich durch Unser LttS OrganisationS -
edckl von >80Z .

§ . 24 . In Ausübung der bürgerlichen G -
ricimsbarkeit in 2ter Jnsiauj über die AmkS -
säßiqen , in erster Instanz üb . r die kanzleisäßigen ,
Unterkhanen der Standesbezirle , soöaim der
Strafpcinlichen auch Chezerichtsbarkelt inner -
haib dieser Bezirke bewilligen Wir den ^ ian -
dcShercen die Haltung von Zustizkanzleien un »
ler der Bedingung , daß sie dlesiibe auS den
ihnen bleibende » Einkünften unterhalten und
daß diejenige , welche dazu ein eigenes Perso¬
nal von wenigstens 2 Rathen und einem Di¬
rektor oder Kanzler nicht aufstelicn kennen
oder wollen , entweder diese Gerichtsbarkeit an
Unser Provinzhof » Gericht fallen laßen , oder
sich einem nächstgelegenen Standesherrn auf
gewisse von Uns zu genehmigende Bedingun¬
gen anschließen , wodurch sie bei Besczung der
dortigen Justizkanzlei eine billige Koiitu . renz
erhalten . Der Gewaltsuinfang dieser Gerich¬
te ist ganz dem Unserer Hofgerichte analog .
Nur gehören ihre eigene Räche und Beisitzer
in Person : » und Strafsachen nicht unter ihren
Gerichlszwang , sondern unter den der einschia -
gende » Hofgerichle . Buch sicher ihnen , so
wie überhaupt den stanoesherrlichen Behkrden
in fallen , wo von einem Vergehe » eines stan -
deSherrliche » Dieners oder Unteithanen gegen
den Souverain , oder dessen Behöcheu de
Frage ist , keine Gerichtsbarkeit zu .

§ . 25 . 3 n Hinsicht auf die ssollzeiverwa !«
tung rollen alle diejenige Gegenstände , welche
nicht namentlich hieruutcn ausgenommen und
ausschließlich der oberen Polizei vvrbehaircn
sind , der ordentlichen Leitung u d Obsorge
der staudesherriichen Beamten und ihrer Ju -
siizkanzleien unrer der Oberaufsicht unserer be¬
treffenden Landcsstellen mit der Einschränkung
überlaßen bleiben , daß unsere und ihre Ein -
schreitung , Leitung und Anord :ung sowohl
in Rekursfäüen der Belhciiigren , als auch
sonst so oft und so weit eine zurelcuende , durch
die Gesetze gebilligte Beranlaßung vorhanden
ist , eben so wie bet unsere » eigenen grundherr -
kichea Gerichtsbarkeittu einkretrn könne ,

§. 26 . Unter die der Oberpolizei ausschließ¬lich vordehairene Gegenstände gehö en die Bil¬
dung , Bestätigung oder Aufiöjung der Ge¬meinden , Körper,chastrn und StaatSansialtcn ,die Bestimmung und Aenderung ihrer Verfas¬sungen , die Ertheiiung von Rechten und Frei¬heiten an sie. Ferner

§ . 27 . Die Wahrung , Erhaltung und B : rich .
tigung unserer Landesgi enzen , und überhaupt die
Befolgung des Interesse unseres Staats undseiner Thetle in den Verhältnissen mit Auswär¬
tigen rücksichtiich aller Zweige des öffentlichenWohls ( H. 14 . ) Desgleichen

§ . 28 . Die Aufnahme landfremder Manns¬
personen zu LandeslüneriHanen . Die Entlas¬sung derselben außer Landes . Sodann

tz . 29 . Alle Einrichtungen zu Leitung und
Beföroeruag des Handels , die Errichtung und
Aufhebung der Zünfte ; die Errheilung derHandris -HandwerkS und Zunftordnungen , die
Verleihung von Gemerbs - » nd Handelsfrei¬heiten , namentlich auch der Mübkenrechte , derTaver » und

Wiithschafrögerechtigkeiteu allerArt , sie mögen persönlich oder dinglich ,> >->?,1 et srepen Ein - und Ausfuhr der Produk -en,cer Stadt , und Marktberechiignngen ; ( woge¬gen gemeine jträniereien , Feuerrechtsbaiid »werkö und Hausicrbkwillignngen , soweit sieb ! oo persönlich sind de» Standesherren zurErrheilung verbleiben ) . Ferner
§ . go . Die Anordnungen in Hinsicht aufdir allgemeine Landeskultur Auch
§ . z 1. Die obe »e Leitung der dffemlichen Un -

terrichtSanstaiien . Die Prüfung und Befahl »
qungSklkimuilg der Kandidaien zu öffentlichenStaatsdiensten in unseren Landen , mit Ein¬schluß der Pfarrer und Schulkandidaten allerReligionen . Hiernaci >st

§ . g2 . Die Oberaufsicht über die Heerstraßenund Flüsse ; die Anordnung und Leitung derAnstalten des Landstraßen , »nd Wasserbaues ,wovon die Vollziehung durch die siandesuerr .iichen Behörden zu besorgen ist. Die Aussichtüber die zu diesen Anstalten bestimmte öffent¬liche Kaffen und Verwendungen in Geld , Ma¬terialien und Arbeir , wohin vorzüglich die
Chauffeegelder ( wdvvn die Standesherren in
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Ihre» Gebieten frei sind) , die Chauseeschatz«« ,
ge» , die Flußbaugelder und die Laudeöfrvhn -
den gehöre». — Auch

§. 33 . Das Postrecht ; so wie
§ zz . Das Münzrecht und die dahin gehö¬

rigen Ptlizeiemrichtungen . Annebst
tz . 35 . Die oberste Forst - und Jagdpolizei , !

worunter Wir begreifen : die Oberaufsicht !
über die Waldkultur , die Anordnung von '
Waldvifitationeu , die Verbothe des Hoizver-
kaufö außer Lands , wo es nöthlg erachtet wird,
die Anstalten gegen Wildschaden , die gesezliche
B . stimmung der Forsttaren und Strafen , und
ihre Ermasigung in Rekuröfallcn . Nicht min¬
der.

§ . 36 . Die Leitung der allgemelnen Medl-
ziualanstalte » aller Art ; die Landeselntheiluug
ln PhisikatS - «i» Lanochirurgatsdlstrlkte ; die
Ernennung derjenigen Medlzinaldtener , die
für mehrere unter verschiedene Standesherren
gehörige oder für Landes » und Standesherr -
Üche Bezirke zugleich atigestellt sind . End ,
lilli '

H . 37 . Die obere Polizei ln Bergwerks -
sachcn ; die gesezgebende und richterliche Ge¬
walt rucksichtlich derselben ; disEriheilnng der
Bergbankonzchsisnen , wenn ein Skandcoherr
im Standeögebiel außerhalb seines Ekgen. humS
« inen neuen Bergbau anlegen will .

tz . 38 . Rüksichilich aller in Unseren Landen
vorhandenen Religionen gebühret U » S allein
und dem jeweiligen Souverän dke kirchliche
Staatsgewalt , und rüksichtlich der protestan¬
tischen Religionen weiter noch die Kirchcn-
regiernng .

§ . zy . Hlernasl ) belialte» Wir bei allen Re¬
ligionen UnS vorr Das Rechtihrcr ReligionS «
Übung zn bestimmen — die Julaßung der zu
Klrcheudiensteii prasentkrtcn Subjekte von
Staatswegen — die Etnwilllgungserrhcilung ,
und nach Befinden Mltwlrkmig bei Pfründ «
Resignationen , Pfründeinnungen und Thrliun -
gen — die Aufsicht auf die Amtsführung der
Geistlichen , der Schullehrer , und die Ord¬
nung der Schul - und UnkerrichtSanstalten , —
die obere Lektung der Verwaltung des Kirchen«
Schulen - und milden Stiftungsvermögens .

§ . 40 . Bei den protestantischen Kirchen lnS-
besoudere gebührt Uns das Recht , Kirchen¬
ordnungen zu machen , Konsistorien und Kir »
chmrathe anzuordnen , Diöcesea zu organisi «
ren , und überhaupt als protestantischer Lan¬
desherr die geistliche Regierung in ihrem vol¬
le» Umfange zu üben und tu Unserm Namen
verwalten z » laßen.

§ . 4l . Den Standesyerren blelbt die Ver¬
gebung von Kirchen- und Schuldiensten an ge¬
prüfte und dienstfähig im Land erkannte Sub «
zelte (§ . 31 .) a» allen Orten Unseres Staats ,
wo sie diese Befugniß bisher besizlich und recht¬
lich hergebracht habe». Jedoch bedingen Wir
hiebei, daß sie Uns die Vergebung derjenigen
geistlichen Dienste ablretcn , welche Wir zu
Superinteuduren , oder Juspektoraien zu be¬
stimmen gut finden. Die Präsentirten müßen
bei Katholiken Unser Gutheißen ihrer Ernen¬
nung unv die weltliche Einweisung , bei Pro¬
testanten die Bestätigung unv Timstcinwcl »
sung von UnS erlangen . — Ferner bleibt dein
Staiideehcrren die Verwalrungövbsorge über
daS Kirchen - Schule » - und mitten SliftmigS .
vermögen -' unter Unserer Leitung .

H . 42 . Das Recht der Militarkonscription
fallt mit dem ganzen Umfang der Mlliiärge «
walt an Uns . Daher gebührt Urs auch die
Disposition über diejenige LandeSkaffen und
Einkünfte , die zu Bestreitung deö militärischen
Aufwands und überhaupt zu militärischen
Zwecken bisher bestimmt waren .

§. 43 Alle Lteuren in denStaudesgeblkten
fallen künftig in Unsere Staatskassen . DieLie -

i genfchafren und Einkünfte der Standcsherrcn
werde» eben so , rote die der Fürsten Unseres
Hauses i « ordentliche Schatzung gelegt, soweit
sie von der Beschaffenheit sind , daß auch an »
bete steuerpflichtige Klassen Unserer Unteriha «
neu davon ordentlich besteuert werden . Dies«
Besteurung nimmt ihren Anfang vom 2gten
April d . I . Ouv die Residenzschlöfferder Sran «
deSherren mit de» dazu gehörigen Hofraiten ,
Hof » und Lustgärten sind davon frei .

I
§ . 44 . Die Besteurungder standesherrliche»

Liegenschaften wird jeden Orts einstweilen nach
demjenigen Fuße regultrt , der bet den unge-



freiten in jener Gegend üblich ist , jedoch so,
daß ihr Besteurungsvechäirnißgegen diese nur
wie 2 . zu Z . angesezr werde. Diese geringere
Besieuruna hört jedoch auf , sobald siandeS-
herriichc Güter in daS Eigenkdum solcher U»-
terrhanen . die dieser Begünstigung nicht ge¬
niesten , übergehen. Auch findet sie auf diese
nigen Gü er , welche die SkandeSherren etwa
künftig von diesen Uuterthanen erwerben, und
auf diejenigen , welche sie bisher schon ordent¬
lich versteuerten , keine Anwendung .

( Der Beschluß folgt.)
Provrn 5 ial - Verordnung .

Kanjleisäßige Largebühren zu erheben .
( B . G. N. Z458 - ) Den sämtlichen Ge¬

fallverwaltungen der Pfalzgrafschaft wird
«»durch ausgegeaen , die bet den kanz
keisäßtgen Debenten rükstehenden h - rrschoft'
lichen Targebühren , ohne zuvor dahier
die Geschäfte vervielfältigende Crekutionsde -
krere auszuwirken, ohne weiters aus diesseiti¬
gem Aufträge , der denselben anmit ein für
allemal ertheilt wird , selbst r .' kutive zu erhe¬
ben. .Verfügt im grofiherzoalicheu Hv -gericht
der badlschen Pfalzgrafschaft . Mannheimden
»-pen August 1807.

Wolfs.
v. Weller . Dletz.

Gerichtliche Aufforderungen .
Da der hiesige Burger und Biersieder Perer

Bender sein B rmögen au seine beide Kinder
abgetreten, auch mit seinem Sohne Frieversch
einen LeibgedinqSvertrag ciugegangen , und
dieser die Verbindlichkeit übernommen » die
allenfallsan seinenVater , welcher in den l77or
Jahren ln Iahlungsnnvermögenheit geraihen ,
aber inzwiichen seine Gläubiger,Reiche sich
um Zahlung gemeldet , beftjedigr haben will ,
noch gemache werdende Anforderungen zu bc«
richtigen ; so werden auf dessen Anstehen , alle
jene » welche aus irgend einem Grunde noch
eine Forderung an vbengemeidten Peter Ben«
der machen zu können glauben , «»durch auf.
gefordert , sich diesfallsbis Mittwochden 28 'en
Oktober Morgens 9 Uhr dahier behdrend zu mel.

Ziy»
dm, Mid ihre Ansprüche geltend zu machen,
oder zu erwärkkgen, daß sie ferner nicht mehr
gehöre werden sollen . Heidelberg Len 2410»
August 1807.

Großherzogliches Stadtvogteramk.
SartorinS .
Poetz .. V6t. Grnkcr.

(G . R . 5099 . ) Der hiesige Burger Peler
Bitz wird hicmil vorqeladen , um sich am üken
November l . I . Morgens y Uhr auf dem
Amtstage dahier über die von dem hiesigen
Burger und Wirth zum Ritter Sebastian
Schaumnger gegen ihn aufgestellte Forderung
zu 2 l fl . 40 kr . für Kost und kogkS, dann 5 f'.
24 kr. für Ersaz eines Frauenmantels niiter
dem Rechtsnachtheile einwendend vernehmen
zu laßen , daß in dessen Entstehung die Schn ' d
für richtig angenommen , und die bei demKla»
ger von ihm Beklagten »Heils ln Beiwahr ,iheils in Versaz belaßenen Mineralien nebst
einen, Kleidm, .ftstüche ans seine des Beklagte »^ Gefahr und Kösicn zu Befriedigung d - S K !

' ,
gerS öffentlich versteigert werde» sollen . Mann»
heim den sore» August 1827 .

GroßherzoglicheSStadtvogteiaml.
Rnpprcchr .
Döhiner . Vllt . Schubauer.

(N . 5285. ) Gegen den hiesige » Burger und
Hofsattler Johann Stökle , har man unrerm
heutigen den fdi milchen Gantprozeß erkannt;
daher werden alle diejenige, welche auS ir ,
gend einem Rechtsgrund einen Anspruch an
denselben machen zu können glauben , und sol¬
che» noch nicht angezeigt haben , hlemik auf¬
gerufen , den szren künftigen Monats Sep¬
tember Nachmittags z Uhr zur Nichtigsiel »
lung ihrer Forderungen , und Verhandlungen
über daS Vorzugsrecht unter dem Rechlsnach»
lheile sich dabier einznsinden , daß sie sonstdamit von gegenwärtiger Masse ansgeschirsiei«
werden sollen . Mannheim den 2zle» August
1807.

Großherzogliches Stadtvogteiamt .
Rupprechr.

Hoffmeister. V6t. Schukauer.
Auf Anzeige des dahiesigen Burgers und

Hutma cherS Konrad Schwarz , daß fei« Ber»
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mögen zur Bezahlung seiner Schulden nicht
mehr hiuxeiche , hat man durch vorgenommene
Vermbgensuntersuchung sich von der Richtig¬
keit dieser Angabe überzeugt , und fordert da¬
her seine sämtlichen Gläubiger ediktallter auf ,
zur Liquida,ton ihrer Forderungen Dienstag
den 22ten September l. I . Morgens 9 Uhr
bei Vermeidung des Ausschlusses von gegen
wartigcr Masse dahier bei Amt zu erscheinen .
Neckargemünd den roten August 1307 . '

Großherzogliches Amt .
Reitel . Rettig .

Wer an die Verlaßenschast des am 28ten
Juni l. I . dahier verlebten großherzogl . Ju -
stizrarhs und Stadtdirektorö Baurittel irgend
eine Federung zu haben vermeint , wird durch
gegenwärtiges aufgefodert , diese seine Fode -
rung vor Unterzeichneter Kommission binnen b
Wochen richtig zu stellen , oder gewärtig zu
seyn , daß sonst die Verlaßenschast an die Er¬
ben de§ Verlebten rechtlicher Ordnung nach
ausgeliestrt werden wird . Heidelberg den
27ten Anglist r zo/ .
Großhcrzogilche , zur Vaurittelschen Versaßen -

schast gnädig angeordncke Hostarhs -Ävmiss .
Slcinwarz .

. Vdt . Deurer .
( G . N . 2z8g . ) Da . der peusicnirte Reit¬

knecht Martin Bergtold dahier mit Tod ab >

gegangen , und eine lezte Willens - Dispo
sition hinterlaßen , in welcher er seine Zte Ehe¬
frau zu Mlterbiu seiner Verlaßenschast mir ei¬
nem KindStheile eingesezt , aber auch aus er¬
ster Ehe ein in der Fremde sich befindender
Sohn Friedrich vorhanden ist ; so werden alle
jene , welche an diese Verlaßenschast einen An¬
spruch machen , oder gegen das Testament
einen rechtlicheil Einwaud erheben zu kennen
vermeinen , insbesondere oben genannter Sohn
Friedrich Bergtold , oder dessen etwaige recht¬
mäßige Erben andurch aufgefordert , sich biö
Mittwoch den 2Zlen September nächsthi «
Morgens 9 Uhr dahier behörend zu melden ,
und ihre Forderungen richtig zu stellen , fort
sich über daö Testament zu erklären oder zu
erwärtigeu , daß ansonsten dle Verlaßenschast
der Ordnung nach vertheilt , und der dem ab¬

wesenden Sohne zufallende Erbthel ! kn Ouratn
gegeben werden solle. Heidelberg den ^ izten
Juli,807 .

Großherzogliches Stadtvogteiamt .
Sartorius .
Poetz . Vdt . Gruber .

Auf die wegen dem am 7ten Fcbr . 1795 .
dahier erfolgten Tod des ehemaligen churpfäl -
zischcn Plantagen - Inspektors Rezzoniko erlas¬
sene und der Mannheimer und der damalige »
frankfurter kaiserl . Reichsoberpostamls - Zei¬
tung elngerükte Edictales haben sich zwar zu
dessen Nachlaßcnschast deö verlebten Bruders ,
Don CarloS Rezzoniko , nebst 2 BruVerSkin »
der : Augustin und Kamillus Rezzoniko

' auS
Bizarone In der italienischen Schweiz dahier
gemeldet . Da eS aber nuumehr darauf zu
wissen ankommt : ob außer eben genannten
Erb ucheren nicht noch andere vorhanden , wel¬
che ei » näheres oder gleiches Recht zu der der ,
malen » och in 1697 fl . bestehenden Erbschaft
haben , so werden andurch jene , welche noch
einen gegründeten Anspruch daraus machen zu
können vermeinen , andurch vorgciadcn , bin¬
nen 3 Menat . ii unersireklicher Frist , sichdeS -
fallö dahier bchörend zu melden , und das Wei¬

tere der Ordnung nach auSzuführen , oder zu
erwarten , daß sie hiernach nicht mehr gehöret ,
sondern die Hinterlaßenschast , den sich darum
gemeldet habenden , auf weiters Anstehcnaus »
geantworiet werden solle. Heidelberg den
lZtcn Juni 1807 .

Großheezegliches Stadtvogteiamt . -
Sartorius .
Poetz . Vdt . Gruber .

Die beiden hiesigen Unterthanensöhne , Jo¬
hann Martin Fluhrcr und Michael Hösch ,
welche sich bei der Militärkonscriptlon nicht
gestellt haben , werden hiemit vorgeladen , von
heute In 3 Monaten dahier zu erscheinen , um
sich über ihre Entfernung zu rechtfertigen oder
zu erwarten , daß wider sie als heimlich auö «
gewanderte Unterthanen den Landesgesttzen
nach verfahren werden wird . Neunstetten den
22ten August 1807 .

Freiherr !» von BerlichkngischeS Patrimonlak -
Amk allda.

( N . 3606 .)



( N . 2606 . ) Der zu dem großherzoglichen
Regimmre Oii ; i als Miliz gezogene von hier
gebürtige August Borre , welcher aus der
Garnison desertirt ist , wird andurch öffentlich
vorgeladen , sich innerhalb Z Monaten zu stel¬
len , und über seine Entweichung umso gewis¬
ser zu verantworten , als ansonsten gegen ihn
nach der LandeskoNstitutlon wie gegen ausge¬
tretene Unter !haneu verfahren werden soll .
Heidelberg den r ^ ten August 1807 .

Großherzogl . Stadtvogteiamt .
Weber .
Poetz . V6t . Gruber .

( A. N . 2orz .) In Gefolge eines großher .
zogllchen geheimen Raths - Beschlusses voni
itcn May dieses Jahrs werden nachstehende
ln den zu diesseitigein Amte gehörigen Ort¬
schaften und Höfen gebürilgte , theilS ohne
Pässe , theilS über die geftziiche Wanderzeit
abwesende milizpflichtige UnterthanS - Sohne ,
qW-: von Hinter Heubach : Johann Adam
DÄsam ; GeorgAdam Dörsam ; Michael Elf
ner . Bon Al renk , ach : Georg Percr
Sauer ; Sebastian Schmitt ; Johann Ullmer ;
Georg Sommer der Aetere ; Georg Sommer
der Jüngere . Von Brombach : Johann
Leycr ; Peter Leyer ; Johann Werner ;
Johann Leyer ; Johann Adam Saud r ; Pe¬
ter Pracht ; Peter Rüg . Bo » Dossen¬
heim ? Joseph Stauch ; Nikolaus Stern .
Von H a n d fch u ch s h e lm : Adam Schä¬
fer ; Adam Beistel ; Georg Michael Eckcn-
sperger ; Jakob Eckeospcr er ; Michael Jodln .
Vom Hasselbacher Hofe : Johann
Adam klboner . Von Heilig kreuz st el .
nach : Ludwig Pfahl ; Johann Nikolaus
Gerhaußer ; Joseph Gutfleisch ; Peter Gut -
flcisch ; Joseph Stubenrauch ; Johann Georg
Slubenrauch ; Michael Heiß ; Johann Georg
Beckenbach ; Peter Sommer ; Nikolaus Rhein «
Hardt ; EgldiuS Rehberger . Von Eiker «
dach : Leonard Schmitt ; Michael Schmitt .
Von Heddesvach : Nikolaus Gärtner ;
Nikolaus Beistel . Aus der Oberge »
meinde der Kellerei Waldeck : Joh .
Nikolaus Schmitt ; Nikolaus Schmitt ; Job .
Nikolaus Schmitt ; Nikolaus Herbig ; Johann
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Georg Ewald . Von Altneudorf : Niko¬
laus Reibols ; Christian Heiß . »Von Wil¬
helms seid : Andreas Schmitt ; Christian
Gärtner . Von Kunzenbach : Abraham
Merkel . Von Leuteröhaußen : Ste «
phan Meier . Von Neuen heim : Georg
Groß ; Jakob Schlechter ; Jakob Reinhardt »'
Von Rippenweiher : Johann Adam
Prang ; Alois Schmitt ; Nikolaus Schmitt ;
Jdhann Peter Prang . Von Schönau :
Michael Werdest ; Daniel Gerberth ; Georg
Nollert ; Mlenard Beistel ; Vastntln Reibeld ;
Jakob Herion ; Johann Daniel Nollert ; Ja¬
kob Philipp Hinnlnger ; Georg Friedrich Lepp ;
Gottfried Kuhr ; Michael Scheid ; Gottfried
Rciz ; Jakob Philipp Black ; Johann Ludwig
Betrani ; Michael und Wilhelm Ewald ; Adam
Llboner ; Ludwig Heiß ; Nikolaus Vstgler ;
Nikolaus Arnold . Von Schriest heim :
Johann Martin Kaufwann ; Johann Martin
Saurer ; Franz Obermayer ; Johann Philipp
BretempS ; Karl Philipp Held ; Philipp Frie¬
drich Held ; Johann Mathias Heubach ; Jo¬
hann Christoph Schrann ; Johann Jakob
Schran » ; Theodor Macher ; Philipp Peter
Kanton ; Georg Andreas Karg ; Johann Pe -
ter Himmelbergcr ; Johann Ludwig Wilt ;
Johann Philipp Eberle ; Johann Philipp
Müller ; Johann Peier Forschner ; Johann
Jakob Kling ; Konrad Ulrich ; Johann Mi¬
chael Hartmann ; Friedrich Jeremias Merkel ;
Georg Michael Dremmel ; Valentin Splzer .
Von Ur send ach ; Johann Adam Kling ;
Johann Edelmann ; Georg Leonhard Ull¬
mer . VonIiegelhaußen : Johann Mar¬
tin Hochstätter ; Hartmann Rlttmüller ; Kon¬
rad Brunner ; Gottlieb Mohr ; KasparMack ;
Nikolaus Maisch ; Johann Mayer ; Anton
Schrab , hkemit aufgcfordert . sich innerhalb
z Monaten so gewisser bei diesseitigem Amte
zu steilen » als sie sonst ihres Vermögens , und
UnterthanenrcchtS verlustig erklärt werden
sollen. Heidelberg am zien Juli l Zc ? .

GrvßherzoglicheS Amt Umerheideldcrg .
Nestler . Veit . Eberstekn.

( N . 1947 .) Folgendevon hier gebürtige dem
Milizenzug unterworfene Beisaßensöhne als r
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x ) Joh . Peter Spieß , ein Maurer ; 2) Joh . >
Wilhelm Dilstugcr . ein Maurer ; welcher vor z
Woche » ohne Wanderpaß und 3 ) Franz Adam
Vogel , ein Slelnhauer ; der vor einem Jahr
4 ) Johann Adam Dilliuger ; 5 ) Johann
Georg Schäfer , ein Steinhaurr ; 6 ) Jakob
Müstch - ein Tüncher ; 7 ) Johann Wohl¬
fahrt , ein Schuster ; 8 ) Franz Joseph Vo¬
gel . w ' lche vor i 3/4 Jahr y ) Kaspar Rieß ,
ein Schuhmacher »der vor 3 Jahr , io ) Jobann
Schnckcrt , Maurer ; welcher vor 2 3/4 Jahr ,
4t ) Ka >I Nading -r , ein Schuhmacher ; welcher
vor 3 3/4 Jahren 12 ) Joseph Meile ; und
13 ) Georg W <lsch, ^ theils mit Kundschaften ,
«Heils niit Passen in die Fremde gegangen ;
14 ) Valentin Medrrle , ein Schuhmacher ; und
15 ) Fra » ; Grämlich . welche sich ebenmäßig
kn der Fremde befinden ; endlich 16 ) Stephan
Lieger , ein Scwffpursche ; welcher von hier
vor ^ 4 Jahre entwichen und schon besonders
vorgAaden worden . 17 ) Lorenz Kneitlinger
und >8 > Johann Christoph Kaiser , welche
Heide am rate » v. M . als Miliz gezogen aber
vor dem Transport entwichen sind ; werden
» «durch bei Verlust ihres Vermögens und Un -
terthanenrechts aufgefordert , binnen einer ohn -
erstrecklichen Fiist von 3 Monaten von ihrem
Aufenthalt Nachricht zu geben resp . sich da >
hier zu stellen , und wegen Ihrer Abwesenheit
gebührend zu verantworten . Heidelberg de»
IZten Juni 1807 .

Großherzogl . Stadtvogteiamt .
Sartorius .

Poetz . Vät . Gruber .
( A . N . 35b .) Die milizpflichtigen ohne amt¬

liche Wanderpässe in die Fremde gegangenen
Unterthanenfl ' hne von Waibstatt . i ) Johann
Bender , ein Sattler ; 2 ) Johann Christian
Vestenheimer , ein Schuhmacher ; 3 ) Philipp
Jakob Thoma , ein Dreher ; und 4 ) AlcrLott ,
ein Schneider ; ferner die über die gefezliche
Wauderzeit Abwesenden : 5 ) Franz Joseph
Völcker ein Huthmacher ; 6 ) Michael Diehm ,
ein Lcinenweber ; 7) Joftph Anton Sott , ein
Leiuenweber ; 8) Fellr Lang , ein Küfer und
Bierbrauer ; y ) Georg Joseph Schäfer , ein
Schreiner ; 10 ) Johann Michael Cberlein ,

ei» Sattler ; ii ) Georg Joseph Zeitz , ei«
Schuhmacher ; , 2 ) Philipp Christian Langer ,
ein Schlosser ; 13) Auron Kuhemann , ein
Schneider ; 14 ) Kaspar Rieß , ein Flaschner .
15 ) Joseph Vettenhelmer , ei» Nagelschmied ;
16 ) Adam Wendest » Diehm , ein Leiuenweber ,
17 ) Georg Franz Wittmaun , ein Nagelschmied ;
18 ) Anton Ignaz Fuchs , ein Barbierer ; und
ly ) Franz Michael Andres , ein Schuhmacher
werden aufgcfordcrt , sich binnen 3 Monaten
dahier zu stellen . In dessen Entstehung wird ge¬
gen sie als gegen ausgetrereneUnterthaneu nach
dem Landesgeftz verfahren . Waibstatt den
4ten Juni 1807 .

Großherzogl . badisches Stadtamt .
Machauer . Vät . Frcyßem .

( A . N . 82l . ) Die ohne amtliche Wander »
paffe sich aus ihre » Geburtsorten entfernte ,
und über die gewöhnliche Wandcrzeit ausblel -
dende Burgersjöhne ; Georg Zieger uno Jo¬
hann Nikolaus Heißer von Philippsburg ; Jo¬
seph Weißbart und Joseph Kern von St . Leon ;
Johann Adam Gayer und Karl Joseph König
von Neudorf ; Baptist Becker von Rhcinhau -
sen ; Valentin Len ; von Oberhäuser, ; Jakob
Gchweiler vo » Wicsenthal ; Franz Andreas
Jungknld von Huttenheim ; und Georg Peter
Karever von Detlenhcim ; solle» sich so siche¬
rer binnen 3 Monaten bei dahicsigem Amt
stellen , als sonst »ach deren fruchtlosen Ab¬
lauf gegen sie nach Landesgcsetzen verfahren ,
sie alles Bürgerrechts verlustig erkläret , uni»
ihr Vermögen konfiszlret werden wird » Phi »
llppöburg den 2yte » Mal « 807 .

G . vpherzoglich dadenschesAmt .
Schoch . Vät . Zopf .

Zur Folge hochpreißlichcn Hvfrathsbeschluß
pvm iztcn Mai d . I . N . 3476 . 1. 8 . wer¬
de» nachher,annke . aus hiesigem Amte gebür¬
tige Uny ;r . Hai ensöhne , welche ohne Wander¬
paß sich in die Fremde begeben , theils aber
auch über die ge «ezliche Wanderzelt ohne amt¬
liche Erlaubnis sich ln der Fremde annoch auf «
halten , so wie ftne , welche auSwartS in Dien¬
sten stehen , hienilt airfgefordrrt , sich innerhalb
3 Monaten um so gewisser bei hiesigem Amte

zu stellen , als sie ansonst ihres Vermögen -



ünd Unterthanenrechts für verlustig erklärt
werden sollen . Von Odcnhcim Franz
Georg Stricker ; Johann Georg «Seiler ;
Franz Joseph Krapp ; Franz Amon Sieber ;
Johann Michael Koste ! ; Joseph Anton We¬
ber ; Johann Anton Luz ; Franz Anton Streck¬
fuß ; Moittz Franz Jterlcin ; Mter Anton
Sparr ; Philipp Peter Hügel ; Johann Bap¬
tist Vetter ; Sebastian Schwpv ; Franz Pe¬
ter Sparr . Von Tiefenbachr Jakob
Frank . Von Ln » d o h a u sen : Baptist
Schmeiser ; Simon Maier ; Anton Ries ;
Georg Peter Müller . Von Rohrbach :
Karl Anton Gevel ; Kaspar Daiber ; Valentin
Nebel ; Urban Halomai « ; Chisiian Lchel -
lenschmld . Gchncidcrssohn ; Franz Peter Re¬
be ! ; Jakob Wickenhäuser ; Georg PeterMeck -
ler ; Michael Kuhn ; Philipp Jatob .. . a bauer ;
Sebastian Karg , Sohn des Georg Karg .
Bon Neuenbirg : Philipp P . ter Reiser ;
Johann Philipp Reiser . Von O b e rö w I s -
heim : Johann Waiß ; F anz Joseph Reff ;
Jakob Holzmüller ; Wendel Ockert ; Christian
Bürk ; Johann Adam Zozs ; Valentin Lam -
pert ; Andreas Bühn ; Marti » Zimmermann ;
Engelbert Leichtle ; Philipp LoeS ; Franz Mül¬
ler ; Andreas Kelterer ; Georg Peter Kuhn ;
Sebastian Längle . Von Zentern : Jo¬
hann Baier ; Johann Adam ; Michael Nahm ;
Burkard von Hoffen ; Jakob von Roms ; Va¬
lentin Zimmerer ; Franz Joseph Michenfelder ;
Franz Adam Ganter ; Jakob Ziegler ; Joseph
Daftrner ; Franz Daferner . Von Stett .
seid : Rochus Leising ; JvhannSchrof ; An¬
ton Veit ; Martin Dewald ; Joseph Bader ;
Heinrich Bader ; Johann Schäzel ; FranzAn -
ton Müller ; Franz Anton Hammer ; Franz
Peter Mütter ; Michael Bück ; Franz Maier .
Von Langenbrücken : LienuS Walter ;
Joseph Walter ; Johann Michael Koser ; Io -
Hann Adam Becker ; Joseph Heinrich ; Franz
Joseph Ringshäuser - Leonhard Husis ; Jakob
K ' ä ; Franz Joseph Becker ; Mickael Haie ;
Andreas HasiS ; AgaztuS Baumgartner . Bo »
Oestrinaen : Joseph yuber ; Philipp Lehn ;
Johann Hirsch ; Friedrich Linenfelser ; Philipp« aa». Bon Waldangelloch : Michael

3 »,
Schaber ; Friedrich Nieberg all ; Ludwig Da¬
vid Horsch ; Jung Daniel Brenner ; Peree
Westerman » ; Daniel Westermann : Georg
Aoam Nicbergall ; Adam Hofmann ; Michael
Weber ; He nrich Treubel ; David Burkhard ;
Karl Friedrich , und Michael Mrtmann . Oden »
heim am roten Juni >807 .

Großhe - zoglich badenscheS Amt .
Meßbach . Kirchgeßner .

Babstadt : Georg Schlegel des Schnei »
derhandwerks , zg Jahr alt , und schon eclich
und 30 Jahre abwesend ; Peter SchlegrhdeS
Backerhandwccks , 46 Jahre alt , schon 26
Jahre abwesend ; und Georg Michael Rem «
meie des Schmievehandwerks , auch 46 Jahre
alt , und 28 Jahre von Hauö abwesend ,
sämtlich von hier gebürtig , von welchen man
seit ihrer Entfernung krine Nachricht erhalten ,
als daß sie gleich zu Anfang Ihrer Wanver «
jabre ia Amsterdam mit einem vstindische «
Schiffe wettrr gerelset seien , werden hierdurch
aukgesordert , von 6ato inner 6 Monaten zu «
Empfang ihres umer Pflegschaft stehende »
Vermögens um so gewisser zu erscheinen , als
es a .-.sonst an ihre nächsten Anverwandte ge¬
gen Sicherheitsleistung ausgefolgt werde . Bab¬
stadt tm Cratchgau und der badischen Pfalz »
grasschafr , den iten Juki 1807 .

Freiherr !, von Gcwmlngen Hornberg . Amt .
Halm .

(H. C. N. 178 .) Alle diejenige» , welche
an die Verlafienschaft der am rate » d. dahier
verstorbenen verwiktibten Gräfin Agathe vo«
Wiser , ged . Sckweltzer , irgend einen gegrün¬
deten Anspruch machen zu können glauben ,
werden hiemlt vorgeladen , diesen innerhalb 6
Wochen vor Unterzeichneter Kommission vorzu »
bringen und richtig zu stellen , oder zu erwar¬
ten , daß sonst die Berlaßenschast an die Er¬
ben der Verlebten rechtlicher Ordnung nach
ausaeiieferP werden wird . Heidelberg de »
zNen Juli 1807 .

Großherzogl . HofrathS - Kommiffion .
Sartorius . Vät W . Deurer .

( A. N . 2667 .) Der seit 23 Jahren ab¬
wesende hiesige Burgerösohn Johann Ebel ,
oder dessen etwaige LetbeSerben werden hlermi
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aufgefordert , sich zum Empfangen des E,ste >
rem durch de» Tod feiner Mutter , der Her¬
mann Ebelischen Wittwe , ancrfallenen Ver¬
mögens von r -; oz fl. 202/3 kr. dahier in¬
nerhalb neun Monaten a dato zu melden und
gehörig zu legitimsten , oder zu erwariige » ,
daß dieser Erbtheil den beiden darum anste¬
henden Geschwistern des Abwesenden gegen die
gesezliche Kaution in nuznießliche Pflegschaft
gegeben werde . Wcinheim den i . Juli 1807 .

Großherzogliches Amt .
Beikhvrn . Vdt . Thilo .

Da bei der Aufnahme deö Vermögens des
dahier verlebten evangelisch - reformirtcn Pfar¬
rers Horn sich ergeben , daß die Schulden daS
Vermögen bei weitem übersteigen , man so¬
hin unterm heurigen den Konkurs erkannt hat ,
als werden sämtliche bekannte sowohl als un¬
bekannte Gläubiger vorgeladen , zur Richtig¬
stellung ihrer Forderungen und Streit über den
Vorzug auf Samstag den lyte » September
früh 9 Uhr dahier vor Amt zu erscheinen , im
Auöbleibungsfalle aber zu gewärtige » , daß sie
von gegenwärtiger Masse ausgeschlossen wer¬
den sollen . Zugleich wird den auswärtigen
Gläubigern bekannt gemacht , daß der Dicaste -
rial - Advoeat Esser zu Mannheim als krocu -
rator creditorum communis angeordnel wor¬
den , sie sich daher mit ihren Aufträgen an ihn
wenden können . Ladenburg den i -zren August
1807 .
Aus Auftrag des großherzogl . bad . evangelisch «

reformirtrn Kirchenraths .
Schneck . HrddäuS .

Vdt . Haag .
Der im Monat April v . I . von Aaiscnhau -

fen sich entfernt habende und angeblich in Un¬
garn befindliche verwittibte Burger Perer Biz
von Zaisenhausen , wird hiedurch aufgefodert
binnen g Monaten vor Unterzeichneter Stelle
zu erscheinen , und sich wegen seinem Austritt
zu verantworten , oder zu gewärtigen , daß
gegen ihn nach der bestehenden Landeskonstitu¬
tion werde verfahren werden . Breiten den
iten Juni 1807 .

Großherzogl . badensches Amt .
Stadler . Vät . Schiller .

(A. N . 1825 .) Gegen des verstorbenen Ru »
dolph Reinhard zu Leimen , gewesenen evan¬
gelisch - rcformirten Schulmeisters allda , Vw -
iaßenschaftsmasse hat man den Konkurs er¬
kannt . Sämtliche dahier noch unbekannte
Gläubiger des Verstorbenen werden daher hie-
mit öffentlich vorgelsden , sich Mittwochs den i v .
September l . I . Vormittags y Uhr entweder
persönlich oder durch hinlänglich Bevollmäch¬
tigte dahier bei Amt einzufiuden , ihre Forde¬
rungen behvrend zu liquidiren , und über den
allensallsigen Vorzug mit den übrigen Gläu¬
bigern zu streiten , zu dem Ende auch ihredes -
failsige etwaige Beweiöurkunden sogleich mit
zur Stelle z » bringen , im AusbleibungSfalle
aber zu gewärtigen , daß sie nach fruchtlosem
Umlauf des obgedachten Termins mit ihren
a » diese Masse habcndeu Forde , ungeu nicht
weiter gehört , sondern davon gänzlich ausge¬
schlossen werden sollen . Heidelberg den bleu
Juli 1827 .

Großherzogliches Amt Oberheidelberg .
Steinwarz . C . A . Heim .

Vdt . Dümge .

Der von Neckarau gebürtige , schon seit un¬
gefähr 32 Jahr abwesende Paul Koehler hat
das ihm von seinein Oheim Peter Köhler an -
erfallene Legat von 50 fl . innerhalb 3 Monate
ln Empfang zu nehmen ; widrigenfalls zu ge¬
wärtigen , daß der Bitte seiner Klndcr um
Ausfolgung derselben statt gegeben werde »
Schwezingcn aw 24tcn Juli 1807 .

Großherzogl . badisches Amts - Kemmissackat .
H . Frey .

Zufolg hoher Entschließung des großher¬
zogl . HvfrathS der badischen Pfalzgrafschaft
vom izttn d. N . 3476 . 1. 8 . sollen die über
die gesezliche Wanderzeit abwesenden Burgers¬
söhne Georg Wilhelm Knoch von Büchenau ,
Joseph Baumgartner von Neuthard , und
Wilhelm Vollmer von Forst , binnen 6 Mo¬
naten bet Verlust ihres Vermögens und Un -
terthanenrechtS in ihre Heimath zurük kehre».
Bruchsal am 2yten Mal 1307 »

Großherzogliches Stadtamt .
Elbs. Vät . Bodemüller.



( N . 2ZZl .) Auf den am 2iten Dezember
v I . dahier erfolgten Tod der Maria Phi -

lippiue Milius aus Frledberg u - . r Frankfurt ,
werden alle jene , welche an derselben Nach¬
lag aus irgend einem Grunde eine Forderung
oder gegen daS vorhandene Testament einen
rechtlichen Einwand machen zu können ver¬
meinen , andurch aufgefordert , sich Mittwochs
den 7tcti Oktober Morgens 9 Uhr auf dem
RalhhauS nächsihin dahier behorcnd auzumel .
den oder zu gewärtigen , daß die Verlaßen -

fchafc inhaltlich deS Testaments ansgecheilt
werde . Heidelberg dcn ztca August 1807 .

Großherzogl . Stadtvogteiamt .
Sartorius . "

Wunde . Vdt . Gruber .

( N . 240z .) Die mehrere Jahre schon von

hier abwesende Tochter deS verlebten hiesigen
Burgers und WlngerterS Lorenz Metzlers Eli -

fabetha geehelichte Platzin , wird andurch auf¬
gefordert , sich binnen 3 Monaten unerstrek -

licher Frist dahier zu Uebernahme eines in ih¬
res Vaters Verlaßenschast vorhandenen und

aus 2Ü5 fl . geschähen DritkheilS LeibgedingS
Wingerts , beh

'orend zu meiden , oder zu er -

wärligen , daß solcher ihrem , ihr nachfolgen¬
den Bruder AndreaS Metzler alsdann über¬

laßen werden solle. Heidelberg den izienJuli
1807 .

Großherzogl . Stadtvogtciamt .
Sartorius .

Poctz . Vdt . Gruber .
Der ledige Burgerssohn Christoph Wcrrsteln

von Malsch ist wegen des gegen ihn gestande¬
nen Wildere !- Verdachts a »S seinem Geburts¬
orte entwichen , und auf öffentliche Vorladung
nicht erschienen ; derselbe wird also nochmal
hiemlt aufgefodert , binnen Viertel - JahrSfriste
sich bei hiesigem Amte zu stellen , widrigenfalls
, r seines UmerthanenrcchtS und Vermögens
verlustig erklärt ; des angeschuldlgten Verge¬
hens für schuldig geachtet , und auf Betreten
daS weitere Rechtliche gegen ihn Vorbehalten
bleiben wird . Verfügt im Amte Kißlau am

izten Juli 1807 .
GroßherzoglicheS Amt .

Woll. Vdt, Tschamerhell .
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Friedrich Buhler von hier , ein Mezg er, wel¬
cher vor 21 Jahren sich r»ou hier weg , angeb¬
lich mit königlich würtenbergkschen Truppen
nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung be¬
geben , uud inzwischen nichts mehr von sich
vernehmen laßen , oder dessen etwaigen Erben
werden andurch ediktaliter aufgefodert , binnen
9 Monaten 2 dato entweder selbst oder durch
einen hinlänglich Bevollmächtigten sich dahier
bei Amt zum Empfang seines in 37 fl . beste »
henden Vermögens zu melden , oder zu gewär¬
tigen , daß solches seinem sich darum gemeldet
habenden Bruder Koiirad Vühler von hier zur
nuzuleßlichen Pflegschaft übergeben werde .
Neckargemünd de» yten Juni 1807 .

Großherzogl . Amt .
Reidel . Rettig .

( A. N . 1496 . ) Der ledige sich km Jahre
1786. als Väckerknecht aus seinem Geburts »
ort Leimen entfernt und hinsichtlich seiner Pro¬
fession auf die Wanderschaft begeben habende
Johann Jakob Stumpf , wird andurch öffent¬
lich mit der Auflage vorgeladen , sich binnen
einer ^ monatlichen Icitfrist entweder selbst oder
durch einen hinlänglich Bevollmächtigten , oder
die etwaige nähere Erben desselben sich zur
Empfangnahme keines refp , ihres bisher unter
vormundschaftlicher Verwaltung gestandenen
Vermögens dahier bei Amt zu melden , oder
zu gewärtigen , daß sowohl das jetzige als daS
seiner Zeit noch anerfallende Vermögen den
betreffenden Erbenzur nuzuleßlichen Pflegschaft
werde übergeben werden . Heidelberg den
rüten Mai 1807 .

Großherzogl . badisches Amt Obekheidelberg .
Sreinwarz . C . A . Helm . Dümge . -

Der ledige Rudolph Kohl von Münchzell ,
welcher ohne obrigkeitliche Erlaubniß sich von
seinem Geburtsort entfernt hat , und von Mar¬
garetha Dichmin zu Waibstatt als Vater ih »
res unehelichen Kindes angegeben ist , wird
andurch aufgefodert , sich binnen 3 Monat -n
2 dato dahier zu sistiren und wegen eines und
des andern zu verantworten , widrigens zu ge¬
wärtigen , daß er der Civilklage der Marga¬
retha Diehmin für geständig erachtet , und '
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rvegen fdtuS Austritts fdneS Vermögen ?, vnd
UnkerthanenreH .S vrrlnstlg erkannt weide .

Ferner w .rd dxm Ehrisieph Wimmer von
Eschelbronn , weicher von dem großherzogli¬
chen TarntsouStigimeut desertirt ist , aufgege¬
ben , sich binnen gleicher Frist von z Monaten
dahier zu sistiren , mit dem Bedrohen , daß
nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gegen ihn
« ach der kandeskvnsiitution wider ausgetretene
Unterthanen verfahren werde . Neckargemünd
den Zoten Juli 1807 .

Großherzogliches Amt .
Reidel . Rettig .

Laufanträge .
In Temashett höchster landesherrlicher Ver¬

fügung soll des ehemalige Kapuzinerkloster da¬
hier ln Steigerung Salva Ratificatione eigen »
»hümlich verkauft werden . Daö Kloster ist in
der beßten Lage ln der Vorstadt von Baden
an der Landstraße , die von Rastadt hieher zie¬
het , zu einem wirthfchaftlichen Gewerb vor¬
züglich sttuirt , und besteht in der ehemallgen
ganz massiv erbauten Kirche , den wohl kondi -
tlvnlrttu Konvent - Gebäuden , cm « i warmen
Pad , besonders erbautem schönem Keller . nebst
Übrigen zur vormals klösterlichen Oekonomie
eingerichtet gewesenen Wohnungen und einem
mit einer Mauer umgebenen z Morgen 6 Schuh
.großen gut eingerichteten mit Bogengängen ,
Gartenl -äuschen , Rebanlagen und fruchtba
ren Obstbäumen versehene » Garten . Die Ver¬
kaufs - Unterhandlungen selbst werden Donner
siag den zteu September d I . Vormittags um
io Uhr in den Klvstergcbäuden selbst unter an
nehmlichen Bedingungen vorgenommen wer¬
den ; welches mit dem Anfügen «»durch de-
kannt gemacht wird , daß dem Käufer , wel¬
cher sich seines Vermögens wegen mit vder -
amrlichem Zeuguiß zu legitimiren hätte , die
WirthschaftS » und Badgerechtigkeit zugrstan -
hin werden wird . Baden den rz . Aug . » 807 .

Großherzogi . AmtSkellerei allda .
Künftigen I4ten September Nachmittags

» Uhr , und eben so die folgenden Tage bis
zum Beschluss « , werden aufgroßherzogltch ba¬
dischem HofgerichlS - Kvmmlisivnsjimmrr eine

beträchtliche Sammlung vorzüglicher Bücher
aus allen Fachern dcr Wissenschaften u- iö ver «
schiedenen Sprachen gegen gleich haare Bezah¬
lung öffentlich versteigert . Das VerzeichniK
kann täglich daselbst etngrsehen werden . Mann¬
heim am 8ren August 1807 .

Künftigen Montag als den jten dieses , wird
das Ohmet an dem neuen Damm und GlaciS
losweiS in öffentliche Versteigm .g gebracht
werden . weShald die Steigungsiiebhaver sich
an bcmeldtem Tag Morgens

'
9 Uhr an dem

Neckarthor einfinden können . Mannheini den
rten September 1807 .
Großherzvgl . DemvUrtonS » Kanzlei - Direktion .

Anzeigen .
In Gefolg getroffener Einrichtung , nach wel¬

cher von rc> Tagen zu 10 Tagen Nycmschsftr
mit den vorhandenen Thalgüle »n in die Hasen
von Mainz una Frankfurt abgehen , wird an «
ourch bekannt gemacht , daß Schiffer MarhiaS
Lippert von hier , nach Mainz , und Peter
Köhler von Heidelberg , nach Frankfurt aus ,
gesezt ift , und den lQten d . M . abfahren wird .
Mannheim de» rten September 1807 .
Von großherz , badischer Schiffahrtö - General «

Kommissivnö wegen.
Vät . Stengel .

Damit keiner unsrer Freunde weiter gefähr¬
det werde , geben wir , veranlaßt durch einen
uns zur Kenntntß gekommnen Vorfall , die ,
wenn schon ganz überfiüßige Warnung , an¬
ders nicht als gegen unser » ktgeiihandigen
Schein oder Anweisung Zahlung sür unsre
Rechnung zu machen , indem wir , wie natür¬
lich , keine andre anerkennen können noch wer¬
den . Frankenthal den 271 «» August 1827 .

Gebrüder Heydwelller .
Bei Handelsmann M . Bläß ist eine große

Parlhie noch ganz gute brauchbare Bord un »
Diehl auch sonsttgeSBauhclz . nebst einem großen
steinernen Brunnensarg billigen Preises zu ver¬
kaufen . Mannheim den n . August 1827 *

In Lit . H . 1 . No . 12 . am Markt sind %
Parthieen besonders guten alten und neue »
Blättertabak um dtr landläufigen Preise zu ve-
kommrn .



De ! dem Hsfbacker Heinrich Lautenschlager
in Schwczingen liegen Zoo fl. Pupillengelder
auf liegende Güter und erste gerichtliche Hypo
theke auszuleihen .

Mannheim er Kirchen buchst us rüge .
Gebohrene : Den 2Zten August : Dem

Beisaß Percr Hagedorn e . S . Joh . Adam,
K . evä . Dem Erbgroßherzvgl . Läufer Karl
Hausmann e . S . Karl Joh . Hcinr . Arnold,
E . 8 . Den 2gten : Dem Beisaß Sebastian
Zeltler e. T . Katharina Eva , K. Den
szren : Dem Br . u . Handelsmann Christ .
Friedrich Röder e . S . Ludwig Christoph, E .
8 . Den 26tcn : Dem Br . u . Handelsmann
Joh . Jakob Reulher e . T . Maria Barbara ,
C . R . Den 27tcn : Dem Br . und Kondi¬
tor Joh . Lsonhard Hauser e. S . Joh . Georg ,
E . L . OMen 28ten : Dem greßhe -zogl. Hof .
rathsMssor Hrn . Christian Friedrich Böck
e. T . Julie Wilhelmine , E . L . eod . Dem
Br . u. Handelsmann Job . Philipp Gesell
e. T . Christiane Philippine , E .' R .

Gestorbene : Den 2Ztcn August r Vlkivr ,
unehelich , alt 4 Monat , K . Den a ^ ren :
Dem Beisaß Sebastian Zeltler e . T . Katha¬
rina Eva , alt , 2 Stunden , K. eod . Dem
Stadtvvgteiamts . Registrator Franz Joseph

-Kohle . S . Gustav Joseph Wvlfgang , alt to
Monat , K . eod . Dem Br . u . Metzger
Joh . Friedrich Scherzes e. T . Anna Maria ,
alt r2Tage , E . 8 . Den 2utcn : Anna
Maria Müllerin , verh. , alrtoJ ., K. eod .
Pilipp , unehelich , alt 8 Tage , K . Den
28te » : Dem RegimeittStambour Konrad
Kuhr e. T . Katharirra , alt 4 Vorrat , K.
eod . Der Br . u. Bäcker Paul Grtckrr , alt
454 . , E . L. eod . Leonard Trotzmüller ,
Züchtling , alt 47 J .,K . De » 29 « » : Jo¬
hanne Susanne unehelich , alt 4 Monat , E . L.

Verehelichte : Den 27km August : Der
großherzogl . badische Archivasseffor, Hr .
Anton Sbloner , mit Fräulein Maria Anne
von Dawanö . eod . Der Br . u Uhrmacher
Christian Becker , mir Wilhelmina Kasirucr
Kelleri » . Den zote » : Der Br . u . Gärt -
«er Andreas Dügcorge , mit Anna Katharine

Zr?
Hagenauerin . eod . Joh . Hvlzmcisicr , mit
der Wittwe Christine Roßtln .

Zerdeiberg er Kirch enbu chs -Ausz üge .
G e b 0 h r ne : Den zrerr August : Franz Georg

Adam , Vater Mathias Maier , Echau -
spleldirekror aus Erfurt , K. Den yten :
Anna Maria Eva , Vater PeterBorre , Bei «
saß, K. Den ivten : Jakobina , Vater Joh .
Gekber , Br . und Weingartner , E . 8»
eod . Joh . Martin , Vater Jakob Fisler ,
Beisaß ^ E . R . Den i2ten : Johann Bap «
tisi, mflfl- elich, im Accouchement K.

Gestorbene : Den Hten August : Wikhelne
Friedrich , alt z Tage , Vater Ehrhard Frie¬
drich Münch . E . L . Den Kren : Joh .
Wilhelm . alt 5 I . , Vater Joh . Da¬
niel Hackert, Br . u . Rothgerber , E . 8.
Den yten : Michael Gelselheimer , Br . von
Hirschhorn , alt 44 I . , K. eod . Peter ,
Edhnkein des Jakob ClormaneS , akt 5 Ta¬
ge . K. eod . Joseph , Sohn des verlebten
Br . Peter Klormann , alt 7 I . , K. Den
loten : Franziska Jakobkna , alt 6 Monat ,
Vater Karl Gdtzenbcrgcr , Kirchendiener,K. Den igten : Jvh . Gottfried , alt 5
Wochen . Vater Michael Ktrchmaier » Br .
und Schuhmacher , K . Den 14km :
Maria AnnaEdenn , ledige B '

irgccstvch »
ter , alt 87 I . , K.

Verehelichte : Den ryten Juki : Johann
Georg Zimmer , Unlversttätsbuchhandlcr ,mit Maria Charlotta Benverin . eod . Franz
Geiger , Beisaß , >nit Margaretha Lehmän -
nkn . eod . Peter Joseph Reuter , Br . n»
Weingärtuer , mit Barbara Anweilerin .
Den 26ten : Friedrich Mat -Haus Goos . Dr .
u. Müller zu Großkarlbach , mit Mar !»
Eleonvra Marlmiliana Dietrichin . eod .
Wilhelm Braun,Beisaß,mitLouisa Bäuerin »
eod . Karl Nagel , Br . u. Flaschner, mttJa -
kobina Werleiu . Dm 2ten August : Jakod
Knaub , Beisaß , mit Katharina Merttn .

Lruchsaler Kirchenbuchs - Auszüge .
Gebohrener Den iztenJuli : Dem Br . u.

Knopsmacher zu Neuwied Arnold Muschler



e . T . MarlaTheresia . eoä . Dem Br . Georg
Anton Bachmann e . T . Maria Barbara .
Den löten : Dem Br . Joh . Goßwin Botte ,
rer e. T . Maria Aiwa . eod . Lein Vr .
Georg Siegele e. T Maria Anna . eoä .
Dem Br . Andreas Adeisberger e . T . Ma¬
ria Barbara . Den iZten : Dem Vcisaß
Franz Kaibel e . S . Franz Joseph . Den
lyten : Dem Br . Philipp Molitor e . S .
Franz Christoph. Di >i2tten : Dem Br .
Job . Zipperlein e . S . Nikolaus . Den 22ten :
Dem Sradtrathsverwmdtcn Matbes Gutsch
e. T . Katharina Joftpha . eoä . Dem Br .
u . Schreiner Joseph Huktingcr e . S . Franz
Joseph . eoä . Dem Br . Georg Adam
Ihle e . T . Kaiharina Barbara , eoä . Dem
Br . tu Müller Joh . Beiz e. T . Katharine
Magdalene . Den 24WN : Dem Br . Georg
Schleicher e. T . MariaEliiabekh . Den Ziten :
Dem Br . Peter Gimmel e . T . Maria Anna .
Den 2ten August : Dem Br . Michael Dut .
kenhofer e . T . Maria FkdeS . De » zten :
Dem Br . Thomas Baumann e . T . Maria
Margaretha , eoä . Dem Andreas Ernst
e. S . Joh . Adam . Den öten : Dem Br .
Kaspar Schleper e . S . skaver Damian .
Den ytrn : Dem Br tu Schneider Joh .
Dehm e. S . Anton. Den roten : Dem
Br . Joh . Adam Schleicher e . T . Anna Ma .
ria . Den igten : Dem Br . u . Schuhma¬
cher Joh . Molikor e. T . Anna Maria . Den
izten : Dem Br . Anton Koblcr e. T . Ma¬
ria Klara .

Gestorbene : Den rFtenJuli : Joh . Ellas
Hildebrand , alt yoJ . Den 20ten : Joh .
Paul Helfinger , alt 7 Monat . Den arten :
Dem Br . Anton Bachntann e. T . Maria
Barbara , alt 19 Tage . Den azten : Mar¬
garetha Kochin , ledig , alt 54 I . eoä . Br .
Melchior Kunenberger , ait 4z I . Den
2zten : Dem Br . » . Handeiömann Joh .
Ncp . Bop e . T . Maria Barbara , alt 20
Tage . Den 2ten August : Maria Katha -
ri a HIrschbihlin, alt zMonat . Den ztett :
Dem Br . Peter Gimmel e. T . Maria Anna ,
alt z Tage . eoä . Dein Bataillon , Chirurg
Wetzel e . T . Wilhelmina , alt 4 I . Den
zlen : Franz Valentin Schisfcroecker, alt 2
I . eoä . Dem Hosjägee Joh . Maul e . T .
Katharine , alt 1 I . Den öten : Dem Br .
u . Bäcker Peter Wurm e . T . Maria Elisa¬
beth , alt z t Tage . eoä . SusaEst Ecker«
tut , Wittib , alt 54 I . Denken : Dem
Br . Joh . Will e . T .

^ Maria Franziska , alt
z Tage . Den irten : Dem Br . Mark !»
Etzkorn e . S . Jakob , alt 10 Monat , eoä .
Dem Br . Franz Kalbe ! e. S . Franz Jo¬
seph , alt z Tage .

Verehelicht : Den igten Juli : Georg Lo«
renz , mit Juliana Wormerin . Den zten
August : Der großycrzogl . badische Bau¬
meister August Schwarz , mit El .sabeth Da¬
men . De » 4te » : Joh . Kauzmann , mit
Viktoria Düringetin .

Fruchtpreise und viktualienschatzung .

Städte

Monat Früchten per Mltr im Mittelpreis Brod Fleisch dar Pfund »
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